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EW  DOMS

Menschenrechte e1iın gordischer oten
der heutigen Gnadentheologie

mangelnde Beachtung zeichnet
Emphatisches Festhalten n der Menschen- dafür verantwortlich, da{fs die -
rechtspolitik und das Mißachten derselben zuletzt durch arl Rahner bewirkte

der Praxıis bringt Skeptiker dazu, die Revolution der GnadentheologieMenschenrechtsphilosophie Zu diffamieren. sich gesellschaftlichen en der
schenrechte Zentrum eiıner Soziallehre
aps! Johannes Paul hat ber die Men- Gegenwart merklich weni1g auswirkt,
gestellt. Unser Uu{OTr, Professor Dog- VOI allem dort, die Reflexion ber
matik Innsbruck und Linz, zeıigt die die T: der na angebravie  gen Verbindungen der Menschen- warerechtsproblematik dogmatischen Gna-
denlehre auf und sucht nach ıner gn- Natürlich darf jene Logik, aus der das
dentheologischen Begründung der Men- gläubige Bekenntnis ZUrT göttlichen
schenrechte: Ohne die bewußt gelebte na lebt, 5  e mıiıt der Logik der
Proexistenz ist die Politik der Menschen-
rechte letztlich z  T möglich. (Redaktion) auch Unlogik der relig1ösen Psychose

des Alltags verwechselt werden, doch
mudfßs der Bekenntnissatz „Wir glauben,
da{fßs WITr VOTaus unserem JTun,
enund en V OIl der 1e|  e Got-au: sich die gängıgen dogmati- tes getragen werden“”, auf die alts-schen andbücher ZUT nadenlehre punkte Alltag hinweisen können,auf das Ihema der Menschenrechte

d wird die Erwartung diesem Bel- denen anschaulich gemacht WEeTlI-
den kann. uch WE diese alts-

trag bereits korrigiert: WE die rage punkte das Bekenntnis nıicht „bewei-der enschenrechte eın gordischer sen  44 können, das ehlenoten der Gnadentheologie seıin soll- solcher altspunkte Aushöh-
te, muÄfs sich T1 auf jeden Fall lung des Bekenntnisses selber. Dieeinen unsichtbaren Knoten han-
deln der gar eınen, den der UTtOr der ogma der etzten dreißig
blo{fß seinem Hırn zusammenflicht ausgebliebene Reflexion all jener Er-

fahrungszusammenhänge, die mıit derund vermutlich auch durchschneidet, ede VO  - den enschenrechten Ver-ohne da{fs 1 eın wirklicher ezug
ZUuender ICund ZUu e0O10- knüpft sind, ist eiıner der ründe,

die dieser ushöhlung beigetragengischen en gegeben ist. Der Kno- en.
ten das gebe ich ist unsichtbar:;
die rage der enschenrechte auch:

Kontext der Gnadentheologie
den neuesten andbüchern nirgends Problemaufrifß
auf; illusionär ist allerdings nicht!
Das TIThema ırkt sich aus, und 1es Die traditionelle Perspektive hat unser
schon Bereich der Prolegomena, Problem nicht gekann! Die Logik, aus
also Kontext des allerersten Zu- der die Gnadentheologie el  e, War

Problematik der na: Des- setwas, W as nachträglich anschau-
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J6ZEF NIEWIADOMSKI 

Menschemechte: ein gordischer Knoten 
der heutigen Gnadentheologie 

Emphatisches Festhalten an der Menschen­
rechtspolitik und das Mißachten derselben 
in der Praxis bringt Skeptiker dazu, die 
Menschenrechtsphilosophie zu diffamieren. 
Papst Johannes Paul II. hat aber die Men­
schenrechte ins Zentrum seiner Soziallehre 
gestellt. Unser Autor, Professor für Dog­
matik in Innsbruck und Linz, zeigt die 
vielfältigen Verbindungen der Menschen­
rechtsproblematik zur dogmatischen Gna­
denlehre auf und sucht nach einer gna­
dentheologischen Begründung der Men­
schenrechte: Ohne die bewußt gelebte 
Proexistenz ist die Politik der Menschen­
rechte letztlich nicht möglich. (Redaktion) 

Schaut man sich die gängigen dogmati­
schen Handbücher zur Gnadenlehre 
auf das Thema der Menschenrechte hin 
an, wird die Erwartung zu diesem Bei­
trag bereits korrigiert: wenn die Frage 
der Menschenrechte ein gordischer 
Knoten der Gnadentheologie sein soll­
te, so muß es sich dabei auf jeden Fall 
um einen unsichtbaren Knoten han­
deln oder gar um einen, den der Autor 
bloß in seinem Hirn zusammenflicht 
und vermutlich auch durchschneidet, 
ohne daß dabei ein wirklicher Bezug 
zum Leben der Kirche und zum theolo­
gischen Denken gegeben ist. Der Kno­
ten - das gebe ich zu - ist unsichtbar; 
die Frage der Menschenrechte taucht 
im Kontext der Gnadentheologie in 
den neuesten Handbüchern nirgends 
auf; illusionär ist er allerdings nicht! 
Das Thema wirkt sich aus, und dies 
schon im Bereich der Prolegomena, 
also im Kontext des allerersten Zu­
gangs zur Problematik der Gnade. Des-

sen mangelnde Beachtung zeichnet 
dafür verantwortlich, daß die - nicht 
zuletzt durch Karl Rahner - bewirkte 
Revolution in der Gnadentheologie 
sich im gesellschaftlichen Leben der 
Gegenwart merklich wenig auswirkt, 
vor allem dort, wo die Reflexion über 
die Erfahrung der Gnade angebracht 
wäre. 
Natürlich darf jene Logik, aus der das 
gläubige Bekenntnis zur göttlichen 
Gnade lebt, nicht mit der Logik oder 
auch Unlogik der religiösen Psychose 
des Alltags verwechselt werden, doch 
muß der Bekenntnissatz: "Wir glauben, 
daß wir im voraus zu unserem Tun, 
Denken und Leben von der ,Liebe Got­
tes' getragen werden", auf die Anhalts­
punkte im Alltag hinweisen können, 
an denen er anschaulich gemacht wer­
den kann. Auch wenn diese Anhalts­
punkte das Bekenntnis nicht "bewei­
sen" können, so führt das Fehlen 
solcher Anhaltspunkte zur Aushöh­
lung des Bekenntnisses selber. Die in 
der Dogmatik der letzten dreißig Jahre 
ausgebliebene Reflexion all jener Er­
fahrungszusammenhänge, die mit der 
Rede von den Menschenrechten ver­
knüpft sind, ist nun einer der Gründe, 
die zu dieser Aushöhlung beigetragen 
haben. 

1. Problemaufriß 

Die traditionelle Perspektive hat unser 
Problem nicht gekannt. Die Logik, aus 
der die Gnadentheologie lebte, war 
nicht etwas, was nachträglich anschau-
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gemacht werden mußste, sS1e entrukturiert Diese }‚Zerstörung
erte geradezu den Alltag Tagtäg- der Erfahrungsbasis” des traditionellen
lıch buchstabierten die Menschen die Gnadenverständnisses wurde VO

Tdurch, wIı1ie und bis wel- kirchlichen ehram registriert und
chem usma sS1e auf andere angewle- instinktiv abgewehrt. Die Ablehnung

der oderne hat, neben den unmıt-@11 sSind und VOI ihnen auch getragen
werden. Die ürgerliche Gesellschaft telbar politischen Implikationen, VOI
ruc jedoch, erfolgreich, einen ande- allem diese eier jegenden e0O1l0-
een den Mittelpunkt. gischen Ursachen gehabt. Der Versuch,
1C das Angewlesensein auf etwas dieser modernen, wörtlich verstan-
der auch auf jemanden, vielmehr das denen „gnadenlosen“ weil auf ec
echt- und ‚pPru:  a  en wurde und Anspruch bauenden Welt eine
ZUInN strukturierenden Impuls des All- eigene kirchliche Welt entgegenzustel-
tags all dessen Dimensionen. die- len, sSche1ı1terte jedoch kläglich. Und Was

Kontext eignet sich auch das eU. brachte das „Aggiornamento”? Schrieb
päische Bürgertum die Philosophie der nicht diese „Zerstörung der Erfah-
enschenre Als sittlich-politi- rungsbasis” des traditionellen Gnaden-
sche prüche, die jeder einzelne verständnisses (0)8 Und azZzu och:
Mensch gegenüber den politischen innerhalb der chlichen Mauern?
Autoritäten, aber auch gegenüber sS@e1- Das kirchliche Lehramt schien sich

tatsächlich WC auch nicht hundert-D  C Mitmenschen besitzt, eignet der
modernen Staatsphilosophie den Men- prozentig und eben verspätet der
chenrechten der Stellenwert eiınes VOI - „bürgerlichen Revolution“ angeschlos-
staatlich gen Rechtes Freilich sagt sen en. 11 April 1963 veröf-
der atus des gen Rechtes och fentlichte Johannes se1INe EnZYy-
weni1g aus ber das schon geltende i1ka „Pacem terris”, der
Recht! ohne die programmatische Skepsis

und auf eine umfassende Art undDiese eränderung der Umwelt, das
Sich-Durchsetzen einer Welt, die auf Weise ZWar nicht die Logik des ürger-
dem System VOINl Rechten und Pflichten tums, aber doch die Logik der Men-
aufgebaut ist, eNTZOg der ogl der schenrechte als jene Logik dargelegt

wird, die uNnser aller en struktu-Gnadentheologie automatisch die all-
tägliche Plausibilität vielen eDens- rıert, ja geradezu strukturieren soll
bereichen. Die Na wurde W© Der ensch habe die flic die

zustehenden echte als Zeichen selinerüberhaupt zuerst einer gele-
genheit der Festtage der urch- ur beanspruchen. Und Warumn

schnittseuropäer konnte die alts- stehen diese echte zu?
punkte, die geeignet SCWESCH waren, Der ensc ıst eiINne Person; seine

das en VO:  - der na Aanı-

mals och VO'  - niemandem hinter-
„unantastbare Würde“ ist Jjenes da-

SCNaulıc. machen, L1IUTr noch
Bereich der Freizeitgesellscha. wahr- agte rinz1ıp der Rechte und Pflich-
nehmen (wo sich ber 1eS$ und ten (DH Die na  echtliche
jenes, Was da widerfuhr, auch Untermauerung dieser ersten Men-
freuen konnte); mıit der Zeıt wurde schenrechtserklärung des katholischen
jedoch auch diese Sphäre und auch hramtes War Gütesiegel und
hıer auf eine erfolgreiche Art und Wei- Stolperstein zugleich. mphatis

konnte damals auf die endurch das echts- und spruchs-
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lieh gemacht werden mußte, sie struk­
turierte geradezu den Alltag. Tagtäg­
lich buchstabierten die Menschen die 
Erfahrung durch, wie und bis zu wel­
chem Ausmaß sie auf andere angewie­
sen sind und von ihnen auch getragen 
werden. Die bürgerliche Gesellschaft 
rückte jedoch, erfolgreich, einen ande­
ren Weltentwurf in den Mittelpunkt. 
Nicht das Angewiesensein auf etwas 
oder auch auf jemanden, vielmehr das 
Recht- und Anspruchhaben wurde 
zum strukturierenden Impuls des All­
tags in all dessen Dimensionen. In die­
sem Kontext eignet sich auch das euro­
päische Bürgertum die Philosophie der 
Menschenrechte an. Als sittlich-politi­
sche Ansprüche, die jeder einzelne 
Mensch gegenüber den politischen 
Autoritäten, aber auch gegenüber sei­
nen Mitmenschen besitzt, eignet in der 
modemen Staatsphilosophie den Men­
schenrechten der Stellenwert eines vor­
staatlich gültigen Rechtes. Freilich sagt 
der Status des gültigen Rechtes noch 
wenig aus über das schon geltende 
Recht! 
Diese Veränderung der Umwelt, das 
Sich-Durchsetzen einer Welt, die auf 
dem System von Rechten und Pflichten 
aufgebaut ist, entzog der Logik der 
Gnadentheologie automatisch die all­
tägliche Plausibilität in vielen Lebens­
bereichen. Die Gnade wurde - wenn 
überhaupt - zuerst zu einer Angele­
genheit der Festtage: der Durch­
schnittseuropäer konnte die Anhalts­
punkte, die geeignet gewesen wären, 
ihm das Reden von der Gnade an­
schaulich zu machen, nur noch im 
Bereich der Freizeitgesellschaft wahr­
nehmen (wo er sich über dies und 
jenes, was ihm da widerfuhr, auch 
freuen konnte); mit der Zeit wurde 
jedoch auch diese Sphäre - und auch 
hier auf eine erfolgreiche Art und Wei­
se - durch das Rechts- und Anspruchs-

denken strukturiert. Diese "Zerstörung 
der Erfahrungsbasis" des traditionellen 
Gnadenverständnisses wurde vom 
kirchlichen Lehramt registriert und 
instinktiv abgewehrt. Die Ablehnung 
der Modeme hat, neben den unmit­
telbar politischen Implikationen, vor 
allem diese tiefer liegenden theolo­
gischen Ursachen gehabt. Der Versuch, 
dieser modemen, wörtlich verstan­
'denen "gnadenlosen" - weil auf Recht 
und Anspruch bauenden - Welt eine 
eigene kirchliche Welt entgegenzustel­
len, scheiterte jedoch kläglich. Und was 
brachte das "Aggiomamento"? Schrieb 
es nicht diese "Zerstörung der Erfah­
rungsbasis" des traditionellen Gnaden­
verständnisses fort? Und dazu noch: 
innerhalb der kirchlichen Mauem? 
Das kirchliche Lehramt schien sich 
tatsächlich - wenn auch nicht hundert­
prozentig und eben verspätet - nur der 
"bürgerlichen Revolution" angeschlos­
sen zu haben. Am 11. April 1963 veröf­
fentlichte Johannes XXIII. seine Enzy­
klika "Pacem in terris", in der nun 
ohne die programmatische Skepsis 
und auf eine umfassende Art und 
Weise zwar nicht die Logik des Bürger­
tums, aber doch die Logik der Men­
schenrechte als jene Logik dargelegt 
wird, die unser aller Leben struktu­
riert, ja geradezu strukturieren soll: 
Der Mensch habe die Pflicht, die ihm 
zustehenden Rechte als Zeichen seiner 
Würde zu beanspruchen. Und warum 
stehen ihm diese Rechte zu? 
Der Mensch ist eine Person; seine 
"unantastbare Würde" ist jenes - da­
mals noch von niemandem hinter­
fragte - Prinzip der Rechte und Pflich­
ten (DH 3957). Die naturrechtliche 
Untermauerung dieser ersten Men­
schenrechtserklärung des katholischen 
Lehramtes war ihr Gütesiegel und ihr 
Stolperstein zugleich. Emphatisch 
konnte man damals auf die allen -
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auch den Nichtgläubigen gemeıin- Menschen, die ihre aben, bes-
unhinterfragbare Basıs dessen SeTr dienen onne „Populorum pPTO-

vertrauen, Wäas menschliche atur sel; gressi0” (DH 4440) spricht bereits VO'
das espräc mıt der nicht religiösen nrech des Hungers, des Elends, der
Welt onnte seınen Lauf nehmen. 1e Krankheit und der Unwissenheit; die
(1a  (l die Begründung Kontext der Bischofskonferenzen VO  - edellin
damals och gangıgen neuscholasti- (DH 4480—4496) und Puebla 0—
schen Theologie, wird begrei- leiten daraus nicht LLUT konkrete
fen, da{fs „Pacem terris”“ ZWäaTr pastorale Folgen ab, sondern VOI em
eıner sozial-ethischen, aum aber eue Impulse für das Verständnis der
eıner theologischen Herausforderung kirchlichen Gemeinschaft ohannes

atholizismus wurde. Paul S1e seinen Sozlalenzykli-
Der Urc Johannes X XII erschlossene ken der ogi der Menschenrechte
‚ugang rage ach der estaltung die einzige menschenwürdige Ösung
des menschlichen Lebens WarTr aber der gesellschaftlichen TODieme und

den VO vangelium für Ge-der Anfang; die Botschaft VO:  5 den
Rechten der menschlichen Person genwart vorgezeichneten Weg
wurde der kirchlichen SySste- Welchen Sinn hat aber das en VO:  }
matisch ausgeweıtet und konkretisiert. der nade, wWe die ICselber
Man könnte inzwischen das Ur- die Rechte der menschlichen Person
teil sukzessiv ist die ogl der un damit auch automatisch die Men-
Menschenrechte einem der wich-
tigsten normatıven en des kirch-

talıtät des Anspruchs auf eın imen-

lichen und Denkens der schenwürdiges en ZUrTr Basıs ihrer
Doktrin und ihres seelsorgerlichenGegenwart geworden. Dieser en Handelns niımmt? Hat nicht die IC

bleibt auch S beziehungslos 1mM selber Urc diese „Aggiornamento-theologischen Bereich stehen, e_ Strategie” der Logik der na die Er-
zwingt Neuformulierungen und Neu- ahrungsbasis entzogen?regelungen vieler klassischer ogma-
tischer 1opo1. Die spektakulärste Ver- Der verstorbene Erzbischof arcel

eieDvVre hätte die rage mıt einem Jaaänderung ıst wohl der Erklärung ohne Wenn und ber beantwortet.„Dignitatis humanae“ („Über die Reli-
gionsfreiheit”) des Zweiten anıl- Sein rte: die enschenrechte selen
schen Konzils sehen (DH 4240 — satanischen Ursprungs, stellt-

die Aussage elınes „Ewiggestrigen” dar.4245); spätestens dort tellte sich auch
Die sogenannten Ultra-Konservativendie rage nach der theologischen Irag-

weıte der naturrechtlichen egrün- spuren die Schwierigkeiten, die das

dung der Problematik Rechts- und Anspruchsdenken die
Die entscheidenden Schritte der Aus- relig1öse rage ringt; weil S1e aber

eiıne Or wissen, verteufeln S1eweltung, sSsOWelt S1e das hier Z.UXC DIis-
kussion SteNende Problem des An- das Problem global. OIC radıkale Ver-

eufelung findet der IC 11UTspruchhabens auf etwas etreffen, UuSsSn:;  efällensollen hier L1LLUFX urz genannt werden:
„Gaudium et spes” (DH spricht Die me1ılsten Christinnen und Christen
VOon der flic ZUr eränderung der 1m mitteleuropäischen Bereich würden
p0  tischen, sozialen und wirtschaft- die rage, ob die uwendung den
lichen T  ung, damit diese den enschenre:  en die Erfahrungsbasis
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auch den Nichtgläubigen - gemein­
same unhinterfragbare Basis dessen 
vertrauen, was menschliche Natur sei; 
das Gespräch mit der nicht religiösen 
Welt konnte seinen Lauf nehmen. Sieht 
man die Begründung im Kontext der 
damals noch gängigen neuscholasti­
schen Theologie, so wird man begrei­
fen, daß "Pacem in terris" zwar zu 
einer sozial-ethischen, kaum aber zu 
einer theologischen Herausforderung 
im Katholizismus wurde. 
Der durch Johannes XXIII. erschlossene 
Zugang zur Frage nach der Gestaltung 
des menschlichen Lebens war aber 
nur der Anfang; die Botschaft von den 
Rechten der menschlichen Person 
wurde in der kirchlichen Doktrin syste­
matisch ausgeweitet und konkretisiert. 
Man könnte sogar inzwischen das Ur­
teil wagen: sukzessiv ist die Logik der 
Menschenrechte zu einem der wich­
tigsten normativen Rahmen des kirch­
lichen Handelns und Denkens in der 
Gegenwart geworden. Dieser Rahmen 
bleibt auch nicht beziehungslos im 
theologischen Bereich stehen, er er­
zwingt Neuformulierungen und Neu­
regelungen vieler klassischer dogma­
tischer Topoi. Die spektakulärste Ver­
änderung ist wohl in der Erklärung 
"Dignitatis humanae" ("Über die Reli­
gionsfreiheit") des Zweiten Vatikani­
schen Konzils zu sehen (DH 4240-
4245); spätestens dort stellte sich auch 
die Frage nach der theologischen Trag­
weite der naturrechtlichen Begrün­
dung der ganzen Problematik. 
Die entscheidenden Schritte der Aus­
weitung, soweit sie das hier zur Dis­
kussion stehende Problem des An­
spruchhabens auf etwas betreffen, 
sollen hier nur kurz genannt werden: 
"Gaudium et spes" 9 (DH 4309) spricht 
von der Pflicht zur Veränderung der 
politischen, sozialen und wirtschaft­
lichen Ordnung, damit diese den 

Menschen, die ihre Rechte haben, bes­
ser dienen könne. "Populorum pro­
gressio" (DH 4440) spricht bereits vom 
Unrecht des Hungers, des Elends, der 
Krankheit und der Unwissenheit; die 
Bischofskonferenzen von Medellin 
(DH 4480-4496) und Puebla (4610-
4635) leiten daraus nicht nur konkrete 
pastorale Folgen ab, sondern vor allem 
neue Impulse für das Verständnis der 
kirchlichen Gemeinschaft. Johannes 
Paul 11. sieht in seinen Sozialenzykli­
ken in der Logik der Menschenrechte 
die einzige menschenwürdige Lösung 
der gesellschaftlichen Probleme und 
den vom Evangelium für unsere Ge­
genwart vorgezeichneten Weg. 

Welchen Sinn hat aber das Reden von 
der Gnade, wenn nun die Kirche selber 
die Rechte der menschlichen Person 
und damit auch automatisch die Men­
talität des Anspruchs auf ein men­
schenwürdiges Leben zur Basis ihrer 
Doktrin und ihres seelsorgerlichen 
Handelns nimmt? Hat nicht die Kirche 
selber durch diese "Aggiornamento­
Strategie" der Logik der Gnade die Er­
fahrungsbasis entzogen? 

Der verstorbene Erzbischof Marcel 
Lefebvre hätte die Frage mit einem Ja -
ohne Wenn und Aber - beantwortet. 
Sein Urteil, die Menschenrechte seien 
satanischen Ursprungs, stellt nicht nur 
die Aussage eines "Ewiggestrigen" dar. 
Die sogenannten Ultra-Konservativen 
spüren die Schwierigkeiten, die das 
Rechts- und Anspruchsdenken für die 
religiöse Frage bringt; weil sie aber 
keine Antwort wissen, verteufeln sie 
das Problem global. Solch radikale Ver­
teufelung findet man in der Kirche nur 
in Ausnahmefällen. 

Die meisten Christinnen und Christen 
im mitteleuropäischen Bereich würden 
die Frage, ob die Zuwendung zu den 
Menschenrechten die Erfahrungsbasis 
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der na zerstört hat, muıt einem ein- wichtigen und auch widersprüchlichen
deutigen „Nein beantworten. Sie WUr- Erfahrungskontext, effe sich der
den aber ihre Antwort auf eINe sehr hris mıit jedem Menschen guten
unterschiedliche Art und Weise be- illens; die ene des auDens und
gründen. Der Großteil VO!  a ihnen WUur- damit auch Cdie der na sSe1 aber
de auch nicht egreifen, WaTrunm dadurch och“ tangılert: S1e wird
da soviel Lärm diese Problematik dadurch weder behindert och mot1-
macht; S1e ist ZW ar das Problem vliert. Das spezifisch Christliche werde
wichtig, 05 hat aber mıt na nichts einem anderen Kontext, also doch

einem zweiıten oC. gesucht und
dort auch gefunden und ZWAaT als

Verdrängungsstrategie etwas etztlich Neutrales
auf die Ebene des bodenständigen Par-

Die atsacne, da{f die rage ach den terres. Parterre geht 65 IIE
Menschenrechten den en der Ochstens „kirchliche Sozial-
andbüchern der Gnadentheologie lehre“, nıcht gerade schwindeler-
nicht finden ist, stellt keinen Zufall regenden, inzwischen durchaus INLEeI-

dar; sS1e äflßt sich zuerst als eine Spät- schenfreundlichen ersten 0CC aber
olge der neuscholastischen Zwei- 1111 das eigentliche religiöse en
Stockwerke-Theologie erklären. Deren die Frömmigkeit, die eben der
programmatische Überwindung „Gnadentheologie”“ und anderen dog-
Kontext des Gnadentraktates wurde matischen Traktaten muıt der ihnen

eigenen binnentheologischen Begriff-VO'  5 vielen europäischen Autoren 1Ur
lichkeit reflektiert werden kannHinblick auf die klassischen dog-

matischen Topo1 LIEU reflektiert, aum Wirft die rage auf diese Art und
aber 1m usammenhang der
Uurc das kirchliche Lehramt selbst

Weise auf, entledigt INan sich des
roblems UrCc dessen erdrängung:

aufgegriffenen TroODleme und Fragen als Dogmatiker wird problem-
Urc l0s VOIl der nade, als CAlıcher
Miıt einer Selbstverständlichkeit SON- zialethiker VO  } den Menschenrech-
dergleichen wurde der Diskussion ten sprechen können. Die Religions-
der etzten dreißig das Problem lehrerinnen und -lehrer und die Pfarrer
der enschenre VO:  - vielen Theo- können dann, WE®e') S1e wollen, beides
ogen analog jenem der Natur der eziehung zueinander setzen Die
Neuscholastik eNandelt; leitet kei- olge dieser Arbeitsteilung darf nicht
NCSWCBS ZUT rage ach der na übersehen werden: Die atemberauben-
über, chlie{(t diese aber auch-au  N de kirchliche Vielfalt Erfahrungs-
Logisch bestechend, theologisch aber und Handlungskontexten Zusam-
agwürdig und pastoral auf jeden Fall menhang mıt der rage der Menschen-
verheerend SCHAUSO wWwI1e 1es schon rel wird der religiösen Dimension
mıiıt dem egrl. der natura PUuIda der beraubt:; der ezug der na die-
Fall WAärl. sen lebensrelevanten Erfahrungen der
Wie sehen L1L1UI1 diese Argumentations- Zeitgenossen kann eben noch
guren aus? Auf der ene der Men- nachträglich formuliert werden: und
schenrechtsdiskussion und des Men- dann eben LUr och orm der IO
schenrechtsengagements, diesem lischen Imperative! undert noch,
für den Durchschnittszeitgenossen dafß viele Menschen der Gegenwart das
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der Gnade zerstört hat, mit einem ein­
deutigen "Nein" beantworten. Sie wür­
den aber ihre Antwort auf eine sehr 
unterschiedliche Art und Weise be­
gründen. Der Großteil von ihnen wür­
de auch nicht begreifen, warum man 
da soviel Lärm um diese Problematik 
macht; für sie ist zwar das Problem 
wichtig, es hat aber mit Gnade nichts 
zu tun. 

2. Verdrängungsstrategie 

Die Tatsache, daß die Frage nach den 
Menschenrechten in den neuesten 
Handbüchern der Gnadentheologie 
nicht zu finden ist, stellt keinen Zufall 
dar; sie läßt sich zuerst als eine Spät­
folge der neuscholastischen Zwei­
Stockwerke-Theologie erklären. Deren 
programmatische Überwindung im 
Kontext des Gnadentraktates wurde 
von vielen europäischen Autoren nur 
im Hinblick auf die klassischen dog­
matischen Topoi neu reflektiert, kaum 
aber im Zusammenhang der neuen, 
durch das kirchliche Lehramt selbst 
aufgegriffenen Probleme und Fragen 
durchdacht. 
Mit einer Selbstverständlichkeit son­
dergleichen wurde in der Diskussion 
der letzten dreißig Jahre das Problem 
der Menschenrechte von vielen Theo­
logen analog zu jenem der Natur in der 
Neuscholastik behandelt; es leitet kei­
neswegs zur Frage nach der Gnade 
über, schließt diese aber auch nicht aus. 
Logisch bestechend, theologisch aber 
fragwürdig und pastoral auf jeden Fall 
verheerend - genauso wie dies schon 
mit dem Begriff der natura pura der 
Fall war. 
Wie sehen nun diese Argumentations­
figuren aus? Auf der Ebene der Men­
schenrechtsdiskussion und des Men­
schenrechtsengagements, in diesem 
für den Durchschnittszeitgenossen so 

wichtigen und auch widersprüchlichen 
Erfahrungskontext, treffe sich der 
Christ mit jedem Menschen guten 
Willens; die Ebene des Glaubens und 
damit auch die der Gnade sei aber 
dadurch noch nicht tangiert: sie wird 
dadurch weder behindert noch moti­
viert. Das spezifisch Christliche werde 
in einem anderen Kontext, also doch 
in einem zweiten Stock, gesucht und 
dort auch gefunden - und zwar als 
etwas letztlich Neutrales im Hinblick 
auf die Ebene des bodenständigen Par­
terres. Im Parterre geht es um "Ethik", 
oder höchstens "kirchliche Sozial­
lehre" , im - nicht gerade schwindeler­
regenden, inzwischen durchaus men­
schenfreundlichen - ersten Stock aber 
um das eigentliche religiöse Leben: 
um die Frömmigkeit, die eben in der 
"Gnadentheologie" und anderen dog­
matischen Traktaten mit der ihnen 
eigenen binnentheologischen Begriff­
lichkeit reflektiert werden kann. 
Wirft man die Frage auf diese Art und 
Weise auf, so entledigt man sich des 
Problems durch dessen Verdrängung: 
als Dogmatiker wird man problem­
los von der Gnade, als kirchlicher 
Sozialethiker von den Menschenrech­
ten sprechen können. Die Religions­
lehrerinnen und -lehrer und die Pfarrer 
können dann, wenn sie wollen, beides 
in Beziehung zueinander setzen. Die 
Folge dieser Arbeitsteilung darf nicht 
übersehen werden: Die atemberauben­
de kirchliche Vielfalt an Erfahrungs­
und Handlungskontexten im Zusam­
menhang mit der Frage der Menschen­
rechte wird der religiösen Dimension 
beraubt; der Bezug der Gnade zu die­
sen lebensrelevanten Erfahrungen der 
Zeitgenossen kann eben nur noch 
nachträglich formuliert werden: und 
dann eben nur noch in Form der mora­
lischen Imperative! Wundert es noch, 
daß viele Menschen der Gegenwart das 
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diffamierende Urteil teilen, das VO  - der allzu schnelle Synthese erwarten kön-
Ne€e)  - Hand Han mut der Verkündi-Auszehrung der Religiosität der

Kirche den etzten dreißig Jahren des normativen Rahmens der
mitteleuropäischen Bereich spricht? Menschenrechte, damit aber auch mıit
iıcht die Auszehrung der Religiosität der Unterstützung des Anspruchsden-
ist hier allerdings Z.U konstatieren, viel- ens geht VO' kirchlichen Amt eın
mehr das Ausbleiben der systematisch- gerade Breitengrade oft
dogmatischen Reflexion, die diese schon als verzweifelt eINZUS  ender
eDens- und Glaubenserfahrungen auf Versuch, die Struktur des Angewilesen-
einen eologischen Begriff hätte brin- Se1INSsS eigenen kirchlich institutiona-
SCn sollen. lisierten Kontext verteidigen. Zwar
Die bis heute intensiıv ge WI1sSsen- hat das ehram: ängs Abschied g_
schaftstheoretische Debatte ber die 1OIMNIMMEN VO!  S der zwielichtigen These,

die Menschenrechte selen außerkirch-Eigenar der kirchlichen Soziallehre
zeigt Qeutlich, da{fs die gnadentheologi- lichen Ursprungs und deswegen auch
sche Überwindung der Neuscholasti für die IC. elber, die ihrerseits
och keineswegs überall ealhta g_ göttlichen Ursprungs ist, nicht NOTFr-
worden ist. Jene ertreier der rch- matıv. Doch muıit deren Konkretisierung
en Soziallehre, die oberflächlich tut sich das kirchliche Amt weiterhin
progressiv auf dem Standpunkt VO  S schwer. Die er sprechen VOIl

„Pacem terris” bleiben und dieses zweierlei Mafsstäben ach außen
Fach der Lini des Naturrechtsden- verkündige die IC die Menschen-
kens konzipieren, wollen bewußt nicht rechte, kirchlich eigenen Bereich
wahrhaben, da{s S1e der neuscholasti- verweıigere S1e sich oft der Problematik

eht el blof(s eın veraltetesschen Gnadentheologie verpflichtet
bleiben, auch dann, W S1e die Rah- Feudalsystem, das eiıner grundlegen-
nersche und nachrahnersche Rhetorik den eiorm unfähig ist, der ist das
beherrschen Sie sich auch VOT Dilemma tiefer Orten. 1mM Zusam-
allem mıt Johannes Paul und seinen menhang mıit der Gnadentheologie?
Sozlalenzyklıken schwer und werfen Worum geht dabei? Fın paar Be1l-

eın „Übermaß eologie” VO  a spiele sollen die Schwierigkeit ernellen.
Im kirchlich-sakramentalen Kontext istSo paradox ingen magı erst die

ehram ätigkeit dieses Papstes bisher die Redeweise VO ”  pruc
spitzt rundproblematik der ec en auf etwas“ UuNaNSEC-
und macht das IThema Menschenrechte bracht der hris hat weder den An-

einem gnadentheologischen Jopos. Spruc auf die Weihe (sie ist und wird
eın Geschenk bleiben We auch oft

ragische Asymmetrie? eın ege  es, dann, WE 65 sich
die Bischofsweihe ande. noch

hat der hris das ec auf andereZerstört die Logik der Menschenrechte
die Erfahrungsbasis für eine ogl der Sakramente: S1e sind Gnadenerweise
Gnade? der ist beides möglich? Und par excellence auch W ' sich 1mM
W Ee'! Ja, ist deren Koex1istenz eINe un- anum I1 eın eativer dogmati-
problematische? scher Ausrutscher einschleicht, W
Nimmt die lehramtliche ätigkeit davon die ede ist, da{fs die Laıen das
des gegenwärtigen Papstes als Hinweis ec en auf das Wort Gottes und
auf eıNe ort, WIrd eiıne die Eucharistie (LG
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diffamierende Urteil teilen, das von der 
Auszehrung der Religiosität in der 
Kirche in den letzten dreißig Jahren im 
mitteleuropäischen Bereich spricht? 
Nicht die Auszehrung der Religiosität 
ist hier allerdings zu konstatieren, viel­
mehr das Ausbleiben der systematisch­
dogmatischen Reflexion, die diese 
Lebens- und Glaubenserfahrungen auf 
einen theologischen Begriff hätte brin­
gen sollen. 
Die bis heute intensiv geführte wissen­
schaftstheoretische Debatte über die 
Eigenart der kirchlichen Soziallehre 
zeigt deutlich, daß die gnadentheologi­
sche Überwindung der Neuscholastik 
noch keineswegs überall Realität ge­
worden ist. Jene Vertreter der kirch­
lichen Soziallehre, die oberflächlich 
progressiv auf dem Standpunkt von 
"Pacem in terris" bleiben und dieses 
Fach in der Linie des Naturrechtsden­
kens konzipieren, wollen bewußt nicht 
wahrhaben, daß sie der neuscholasti­
schen Gnadentheologie verpflichtet 
bleiben, auch dann, wenn sie die Rah­
nersche und nachrahnersche Rhetorik 
beherrschen. Sie tun sich auch vor 
allem mit Johannes Paul 11. und seinen 
Sozialenzykliken schwer und werfen 
ihm ein "Übermaß an Theologie" vor. 
So paradox es klingen mag: erst die 
lehramtliehe Tätigkeit dieses Papstes 
spitzt unsere Grundproblematik zu 
und macht das Thema Menschenrechte 
zu einem gnadentheologischen Topos. 

3. Tragische Asymmetrie? 

Zerstört die Logik der Menschenrechte 
die Erfahrungsbasis für eine Logik der 
Gnade? Oder ist beides möglich? Und 
wenn ja, ist deren Koexistenz eine un­
problematische? 
Nimmt man die lehramtliche Tätigkeit 
des gegenwärtigen Papstes als Hinweis 
auf eine Antwort, so wird man keine 

allzu schnelle Synthese erwarten kön­
nen. Hand in Hand mit der Verkündi­
gung des normativen Rahmens der 
Menschenrechte, damit aber auch mit 
der Unterstützung des Anspruchsden­
kens geht vom kirchlichen Amt ein -
gerade für unsere Breitengrade oft 
schon als verzweifelt einzustufender -
Versuch, die Struktur des Angewiesen­
seins im eigenen kirchlich institutiona­
lisierten Kontext zu verteidigen. Zwar 
hat das Lehramt längst Abschied ge­
nommen von der zwielichtigen These, 
die Menschenrechte seien außerkirch­
lichen Ursprungs und deswegen auch 
für die Kirche selber, die ihrerseits 
göttlichen Ursprungs ist, nicht nor­
mativ. Doch mit deren Konkretisierung 
tut sich das kirchliche Amt weiterhin 
schwer. Die Kritiker sprechen von 
zweierlei Maßstäben: nach außen hin 
verkündige die Kirche die Menschen­
rechte, im kirchlich eigenen Bereich 
verweigere sie sich oft der Problematik. 
Geht es dabei bloß um ein veraltetes 
Feudalsystem, das einer grundlegen­
den Reform unfähig ist, oder ist das 
Dilemma tiefer zu orten: im Zusam­
menhang mit der Gnadentheologie? 
Worum geht es dabei? Ein paar Bei­
spiele sollen die Schwierigkeit erhellen. 
Im kirchlich-sakramentalen Kontext ist 
bisher die Redeweise vom "Anspruch 
oder Recht haben auf etwas" unange­
bracht: der Christ hat weder den An­
spruch auf die Weihe (sie ist und wird 
ein Geschenk bleiben - wenn auch oft 
ein begehrtes, v.a. dann, wenn es sich 
um die Bischofsweihe handelt), noch 
hat der Christ das Recht auf andere 
Sakramente: sie sind Gnadenerweise 
par excellence - auch wenn sich im 
Vatikanum II ein kreativer dogmati­
scher Ausrutscher einschleicht, wenn 
davon die Rede ist, daß die Laien das 
Recht haben auf das Wort Gottes und 
die Eucharistie (LG 37: DH 4163). 
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olche sakramentstheologischen Vor- zirke einer emeinschaftskonzeption
entscheidungen werden verteidigen, welche die traditionellen
rage brisant, WE WITr S1e ZUSa  nen Anhaltspunkte die nadentheo-
sehen mıt den Folgen der ags- logie veranschaulichen können, VOTLF

er‘ bei jenen enschen, deren allem dort, das tragende Subjekt
Existenz durch den akramenten- solcher gna  a  en uwendung klar
empfang begründet wird egen die definiert ist (im Fall des Priesters ist
modernen Arbeits- und Freizeitsrechte die Gemeinschaft, durch den
ürgerlichen Durchschnitts verteidigt Bischof repräsentiert, die den Priester
beispielsweise die Kirche die gnaden- hat) Durch diese Bastionen
eologis jerte eDens- und will S1E Welt anzeigen,
Existenzweise des Priesters, und 1es5 die auf Recht. und Anspruch bauende
bis den Bereich der Regelung se1iner bürgerliche Gesellschaft eine ngna_
Freizeit-, seliner Kranken- und Pen- denlose“ ese werden und
1onsrechte. Er ist eigentlich aus dem Konsequenz auch das „Recht“ nicht
ürgerlichen Gesetzbuch herausge- garantiıeren kann 1eSs SCeTEeTl

und soll seinem auch all- mitteleuropäischen Raum allerdings
och verständlich ist, das ist freilichtäglichen Lebensvollzug Urc die

kirchliche Gemeinscha getragen WEel- eın anderes Problem. icht
en; deswegen WIT der ens- Rande SE1 vermerkt, da{fs die päpstli-
unterna der aber die Pension nach chen chreıben der etzten Jahre
den Maßf(stäben des Kirchenrechts g_ rage der en! des Priesters
währt. Diena der Weihe begründet dieser Logik verpflichtet sind „Prie-
seine Existenz und 1es 5  e LLIUL: sterexistenz“ wird mıt den modernen
einem metaphorisch-spirituellen, SOM- (der Logik des „Presbyterorum Ordi-
dern auch juridischen Sinn. Kann ns  44 entsprechenden) egriffen des
dann aber noch das Subjekt der Men- Sacerdotium und der Opfertheologie
schenrechte sein? Man täuscht sich, als Ganzhingabe beschrieben.
WE 1 hier einen Zu SC  ellen Wır welen gewissermaßen
Konsens erwartet. Sprachkulturen bei diesem on
Nun kann die gegenwärtige lehr- VOI Auf der einen Seite gibt ES die
amtlıche Strategie auf zweifache Weise
bewerten: Man kann darın die Inkonse-

christologisc fundierte Sprachkultur
der Menschenrechte Christus habe

qUENZ sehen und die chliche cneın- sich mıt jedem Menschen verbunden,
heiligkeit an  TIT, man kann aber deswegen E1 der Mensch eın echts-

dieser Doppelgleisigkeit auch einen subjekt, wobei die echte nicht ein-
Hınwels auf den unsichtbaren gordi- seıtig als Anspruchskultur, sondern
schen Knoten sehen, der mehrere mıt- nehmend als solidarische ultur der
einander S ganz harmonierende gaNzeN enscCc  el gesehen werden.
en zusammentflicht und einer LÖ- Diese prac legt eiıne zuneh-
SUN: harrt mende Identifizierung der Logik der
och oDertla: geurtei na mıiıt der Logik der Menschen-
könnte Ve:  uten uch W ©] die rechte nahe. Auf der anderen e1te oibt
Kirche den en der enschenrechte die sakramentstheologisch 1ler-
als einen normatıven Rahmen ansıe. te Sprache. Sie rückt die Dimension
will S1e anscheinend WEe auch der Proexistenz den ordergrund,
elektiv einıge Bastionen und Restbe- spricht deswegen fast LLUI noch VO)  5 der

274 Niewiadomski/Menschenrechte und Gnadentheologie 

Solche sakramentstheologischen Vor­
entscheidungen werden für unsere 
Frage brisant, wenn wir sie zusammen 
sehen mit den Folgen in der Alltags­
erfahrung bei jenen Menschen, deren 
Existenz durch den Sakramenten­
empfang begründet wird: Gegen die 
modemen Arbeits- und Freizeitsrechte 
bürgerlichen Durchschnitts verteidigt 
beispielsweise die Kirche die gnaden­
theologisch strukturierte Lebens- und 
Existenzweise des Priesters, und dies 
bis in den Bereich der Regelung seiner 
Freizeit-, seiner Kranken- und Pen­
sionsrechte. Er ist eigentlich aus dem 
bürgerlichen Gesetzbuch herausge­
nommen und soll in seinem auch all­
täglichen Lebensvollzug durch die 
kirchliche Gemeinschaft getragen wer­
den; deswegen wird ihm der Lebens­
unterhalt oder aber die Pension nach 
den Maßstäben des Kirchenrechts ge­
währt. Die Gnade der Weihe begründet 
seine Existenz - und dies nicht nur in 
einem metaphorisch-spirituellen, son­
dern auch juridischen Sinn. Kann er 
dann aber noch das Subjekt der Men­
schenrechte sein? Man täuscht sich, 
wenn man hier einen allzu schnellen 
Konsens erwartet. 
Nun kann man die gegenwärtige lehr­
amtliche Strategie auf zweifache Weise 
bewerten: Man kann darin die Inkonse­
quenz sehen und die kirchliche Schein­
heiligkeit anprangern; man kann aber 
in dieser Doppelgleisigkeit auch einen 
Hinweis auf den unsichtbaren gordi­
schen Knoten sehen, der mehrere mit­
einander nicht ganz harmonierende 
Fäden zusammenflicht und einer Lö­
sung harrt. 
Noch ganz oberflächlich geurteilt 
könnte man vermuten: Auch wenn die 
Kirche den Faden der Menschenrechte 
als einen normativen Rahmen ansieht, 
will sie anscheinend - wenn auch nur 
selektiv - einige Bastionen und Restbe-

zirke einer Gemeinschaftskonzeption 
verteidigen, welche die traditionellen 
Anhaltspunkte für die Gnadentheo­
logie veranschaulichen können, vor 
allem dort, wo das tragende Subjekt 
solcher gnadenhaften Zuwendung klar 
definiert ist (im Fall des Priesters ist es 
die kirchliche Gemeinschaft, durch den 
Bischof repräsentiert, die den Priester 
zu tragen hat). Durch diese Bastionen 
will sie in unserer Welt anzeigen, daß 
die auf Recht und Anspruch bauende 
bürgerliche Gesellschaft eine "gna­
denlose" Gesellschaft werden und in 
Konsequenz auch das "Recht" nicht 
garantieren kann. Ob dies in unserem 
mitteleuropäischen Raum allerdings 
noch verständlich ist, das ist freilich 
ein anderes Problem. Nicht nur am 
Rande sei vermerkt, daß die päpstli­
chen Schreiben der letzten Jahre zur 
Frage der Identität des Priesters genau 
dieser Logik verpflichtet sind. "Prie­
sterexistenz" wird mit den modemen 
(der Logik des "Presbyterorum ordi­
nis" entsprechenden) Begriffen des 
Sacerdotium und der Opfertheologie 
als Ganzhingabe beschrieben. 
Wir haben· gewissermaßen zwei 
Sprachkulturen bei diesem Pontifikat 
vor uns. Auf der einen Seite gibt es die 
christologisch fundierte Sprachkultur 
der Menschenrechte: Christus habe 
sich mit jedem Menschen verbunden, 
deswegen sei der Mensch ein Rechts­
subjekt, wobei die Rechte nicht ein­
seitig als Anspruchskultur, sondern zu­
nehmend als solidarische Kultur der 
ganzen Menschheit gesehen werden. 
Diese Sprachkultur legt eine zuneh­
mende Identifizierung der Logik der 
Gnade mit der Logik der Menschen­
rechte nahe. Auf der anderen Seite gibt 
es die sakramentstheologisch fundier­
te Sprache. Sie rückt die Dimension 
der Proexistenz in den Vordergrund, 
spricht deswegen fast nur noch von der 
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Ganzhingabe, egründe diese gnaden- Gruppen: all diese für viele LIUL: poli-
theologisch Urc den Hınwels auf den tische der gesellschaftliche Inıtlati-
”  arakter indelebilis  “  J thematisiert ven Sind gnadentheologisch elevant
die ene der Rechte für den Priester DIe theologische Reflexion olcher Auf-
selbst nicht mehr, hält aber daran TUC statt den vielfältigen
fest, da{fßs niemand eın „Recht“” auf die Formen der politischen eO10-

verstandene Ex1istenz hat ESs ist als gien. Befreiungstheologie, feministi-
eiINeEe Sprachkultur, welche die ogl sche eologie, kontextuelle eO1l0-
der Menschenrechte und die Logik der g1en er Art tellen die Logik des
na anscheinend auseinanderreiflst. Engagements die WI1eEe auch immer
Eine tragische Asymmetrie und eın verstandenen Menschenrechte als die
gordischer Knoten? Logik der na dar. amıt werfen S1e
Ich habe den Eindruck, da{fs bei diesem die rage ach dem usammenhang
aps 21 Kulturen geradezu einan- VO  5 Menschenrechten und na neu
der bedingen, Je mehr 1mM we  oliti- auf: 1C| die dem liberalen Europäer
schen Kontext das eine einfordert, spontan sich nahelegende Perspektive,

härter hält 8 der zweiıten ogl die VO Anspruchsdenken herkommt,
1mM binnenekklesialen Kontext fest, fast bestimmt die Visionen und Analysen
S} als ware die opfertheologische LO- dieser Theologien also nicht die rage:
gik der na der Preis für Cdie chri- „Zerstör die ogl der Menschenrech-
stologisch fundierte Logik der Rechte te die Logik der Gnade?“), sondern die

Umkehrung derselben bestimmt den
Focus: elche Bedeutung hat na

die Menschenrechte?Das Engagement S  vm 1e
Herstellung nNeuer Rechtsräume Diese Umkehrung ist VO  - zentraler

Bedeutung, und 1es nicht LLUT

binnentheologischen Raum! Zuerst a_erstor die og1 der Menschenrechte
die Erfahrungsbasis für die Logik der beiten diese eologien mıiıt der
Gnade? der sind 1! möglıich? reilegung der verschleiernden Plau-
er erdrängung der Problematik sibilitätsstrukturen der Diskussion
och eine Asymmetrie finden WITr all der ogl der Menschenrechte, wI1e S1e
Jjenen ufbrüchen, welche die na weltweit den etzten Jahren g_
als einen politischen Begriff wel- wurde. Losgelöst VO  . der onkre-
testen Sinn des ortes verstanden ten gesellschaftlich-politischen Situa-
en ec und na stehen einan- tion und auch VO  5 der rage ach dem
der diesen kirchlichen utbrüchen die olitischen Entscheidungsträger
nicht mehr prinzipiell gegenüber! Es prägenden Menschenbild, verkommt
sind damıut all die Erfahrungen der die Logik der Menschenrechte ZUT p_
/0er, $0er und auch der O0er Jahre 1mM iıtischen etorik machtstrategi-
Kontext der mitteleuropäischen Kirch- schen Kontext Dann jeg ihre bewullst-
ichkeit gemeint. seinsprägende Kraft ur och 1m

Kontext der moralischen Appelle, derFriedensbewegung, Ökologiebewe-
SuUuNgs, Frauenbewegung, Tausende, moralisierenden Diffamierungen der
Abertausende VO:  D Inıtatıven, VO'  5 der eben des reinen Anspruchsdenkens.
Asyl- der Flüchtlingspolitik ber die Deswegen en die verschiedenen
Dritte-Welt-Gruppen bis ZUT Hos- Formen der Befreiungstheologie und

auch das kirchliche Lehramt daspizbewegung der aber AIDS-Hilfe-
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Ganzhingabe, begründet diese gnaden­
theologisch durch den Hinweis auf den 
"charakter indelebilis", thematisiert 
die Ebene der Rechte für den Priester 
selbst nicht mehr, hält v.a. aber daran 
fest, daß niemand ein "Recht" auf die 
so verstandene Existenz hat. Es ist also 
eine Sprachkultur, welche die Logik 
der Menschenrechte und die Logik der 
Gnade anscheinend auseinanderreißt. 
Eine tragische Asymmetrie und ein 
gordischer Knoten? 
Ich habe den Eindruck, daß bei diesem 
Papst beide Kulturen geradezu einan­
der bedingen, je mehr er im weltpoliti­
schen Kontext das eine einfordert, um 
so härter hält er an der zweiten Logik 
im binnenekklesialen Kontext fest, fast 
so, als wäre die opfertheologische Lo­
gik der Gnade der Preis für die chri­
stologisch fundierte Logik der Rechte. 

4. Das Engagement um die 
Herstellung neuer Rechtsräume 

Zerstört die Logik der Menschenrechte 
die Erfahrungsbasis für die Logik der 
Gnade? Oder sind beide möglich? 
Weder Verdrängung der Problematik 
noch eine Asymmetrie finden wir in all 
jenen Aufbrüchen, welche die Gnade 
als einen politischen Begriff im wei­
testen Sinn des Wortes verstanden 
haben: Recht und Gnade stehen einan­
der in diesen kirchlichen Aufbrüchen 
nicht mehr prinzipiell gegenüber! Es 
sind damit all die Erfahrungen der 
70er, 80er und auch der 90er Jahre im 
Kontext der mitteleuropäischen Kirch­
lichkeit gemeint. 
Friedensbewegung, Ökologiebewe­
gung, Frauenbewegung, Tausende, 
Abertausende von Initativen, von der 
Asyl- oder Flüchtlingspolitik über die 
Dritte-Welt-Gruppen bis hin zur Hos­
pizbewegung oder aber AIDS-Hilfe-

Gruppen: all diese - für viele nur poli­
tische oder gesellschaftliche - Initiati­
ven sind gnadentheologisch relevant. 
Die theologische Reflexion solcher Auf­
brüche findet statt in den vielfältigen 
Formen der neuen politischen Theolo­
gien. Befreiungstheologie, feministi­
sche Theologie, kontextuelle Theolo­
gien aller Art stellen die Logik des 
Engagements um die - wie auch immer 
verstandenen - Menschenrechte als die 
Logik der Gnade dar. Damit werfen sie 
die Frage nach dem Zusammenhang 
von Menschenrechten und Gnade neu 
auf: Nicht die dem liberalen Europäer 
spontan sich nahelegende Perspektive, 
die vom Anspruchsdenken herkommt, 
bestimmt die Visionen und Analysen 
dieser Theologien (also nicht die Frage: 
"Zerstört die Logik der Menschenrech­
te die Logik der Gnade?"), sondern die 
Umkehrung derselben bestimmt den 
Focus: Welche Bedeutung hat Gnade 
für die Menschenrechte? 
Diese Umkehrung ist von zentraler 
Bedeutung, und dies nicht nur im 
binnentheologischen Raum! Zuerst ar­
beiten diese Theologien mit an der 
Freilegung der verschleiernden Plau­
sibilitätsstrukturen in der Diskussion 
der Logik der Menschenrechte, wie sie 
weltweit in den letzten 30 Jahren ge­
führt wurde. Losgelöst von der konkre­
ten gesellschaftlich-politischen Situa­
tion und auch von der Frage nach dem 
die politischen Entscheidungsträger 
prägenden Menschenbild, verkommt 
die Logik der Menschenrechte zur po­
litischen Rhetorik im machtstrategi­
schen Kontext. Dann liegt ihre bewußt­
seinsprägende Kraft nur noch im 
Kontext der moralischen Appelle, der 
moralisierenden Diffamierungen oder 
eben des reinen Anspruchsdenkens. 
Deswegen haben die verschiedenen 
Formen der Befreiungstheologie und 
auch das kirchliche Lehramt das 
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Engagement für die Menschenrechte Die Infragestellung der
aus einem vermeintlich neutralen Menschenrechte
Offentlichkeitsraum den legitima-
tionstheoretischen Kontext einer be- Die theologischen Bereich durch die
freienden Geschichte Gottes mıt den Befreiungstheologien er Art vorhan-
Menschen hineingestellt und damit ene Problematisierung der Menschen-
theologisch auch gemacht rechtsproblematik findet auch, WeTNl-
Was na: und Menschenrechte sind, gleich auf eiIne andere Art und Welse,
SOIl jeweils einer konkreten Situation gesamt-gesellschaftlichen Bereich
egriffen werden. Die na: als eine Oberflächlic gesehen rucCc diese
politische Kategorie wird die rage Diskussion L1LIUr die „vor-philosophi-der konkreten wirtschaftspolitisch VOTI- schen“ Voraussetzungen der Beschaf-
gegebenen Strukturen gekoppelt, das fenheit uNnserer Welt 1NSs Zentrum; S1e
Engagement die elementaren ech- bleibt realistisch und minimalisiert

des Menschen aber mıt dem Gottes- deswegen die rwartungshaltung, die
bild verbunden. Ohne die gnädige Zu- mıt der emphatischen etorik der
wendung es den enschen, clie Menschenrecht: verbunden iSst; der

verhängnisvolle Strukturen des Un- a.  SC.  e Zustand unlsefIer Weltgesell-heils und der Sünde verstrickt sind, SC und die strukturellen Verflech-
kann weder die TKkKenn:;  In och das tungen verhindern eiINe automatische
Engagement für die Menschenwürde erwandlung der Philosophie der
und Menschenrechte geben na Menschenrechte einer säkularen
wird demnach Möglichkeitsbedin- Form eiıner Heilslehre
SUNsS der Menschenrechtsphilosophie Weil S1IE das nicht eisten kann, W as S1e
und auch der Menschenrechtspolitik: verspricht, pervertiert die PhilosophieS1Ee ist C5S, die den Menschen S  en der Menschenrechte unsere politischenachträglich, sondern VOTaus auf ultur. Der Universalismus der Men-
diese rage sensiıbilisiert. schenrechte erweıst sich als moralische

Paradigmatisc sSe1 das Ttie
Ist damit uNnser Problem gelöst? Kann VO  5 Hans Magnus Enzensberger (Aus-
INnan ruhigen Gewissens / das sichten auf den Bürgerkrieg, Ta
Rechts- und Anspruchsdenken habe 1993, 74) Erinnerung gerufen
die Logik der na beerbt? Die Hr- „Die Idee der enschenrechte erlegt
fahrungen befreiungstheologischen edermann eiINe Verpflichtung auf, die
Kontext egen die Skepsis ahe uch prinzipiel grenzenlos ist Darın ze1igt
WE das Unterbinden des sich theologischer Kern, der alle
Unrechts und die Herstellung des Säkularisierung überstanden hat. er

coll für alle verantwortlich sSe1in. die-Rechts gnadentheologisch interpretie-
Ien kann, kommt[ nicht der sSeImnN Verlangen ıst eine enthal-
atsacne vorbel, da{fs jede olcher ten, Gott 1C. werden; denn
Aktionen ihrerseits muıit einem Min- SEetz Allgegenwart, ja mac. VOTI-
destmaf{fs Unrecht verbunden ist. Der aus44
Versuch, den Widerspruch auf der Das Bewußtsein, das alle Lebensbe-
ene des Rechts allein lösen, Vel- reiche strukturierte und den Anspruch
längert die Argumentationsschrit- und das echthaben 1ns Zentrum rück-

Und eINe Lösung? Kann diese te, verwandelt sich eın Bewulßtsein
überhaupt geben? der universalen 1 welches
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Engagement für die Menschenrechte 
aus einem vermeintlich neutralen 
Öffentlichkeitsraum in den legitima­
tionstheoretischen Kontext einer be­
freienden Geschichte Gottes mit den 
Menschen hineingestellt und damit 
theologisch auch konkret gemacht: 
Was Gnade und Menschenrechte sind, 
soll jeweils in einer konkreten Situation 
begriffen werden. Die Gnade als eine 
politische Kategorie wird an die Frage 
der konkreten wirtschaftspolitisch vor­
gegebenen Strukturen gekoppelt, das 
Engagement um die elementaren Rech­
te des Menschen aber mit dem Gottes­
bild verbunden. Ohne die gnädige Zu­
wendung Gottes zu den Menschen, die 
in verhängnisvolle Strukturen des Un­
heils und der Sünde verstrickt sind, 
kann es weder die Erkenntnis noch das 
Engagement für die Menschenwürde 
und Menschenrechte geben. Gnade 
wird demnach zur Möglichkeitsbedin­
gung der Menschenrechtsphilosophie 
und auch der Menschenrechtspolitik: 
sie ist es, die den Menschen - nicht 
nachträglich, sondern im voraus - auf 
diese Frage sensibilisiert. 

Ist damit unser Problem gelöst? Kann 
man ruhigen Gewissens sagen, das 
Rechts- und Anspruchsdenken habe 
die Logik der Gnade beerbt? Die Er­
fahrungen im befreiungstheologischen 
Kontext legen die Skepsis nahe. Auch 
wenn man das Unterbinden des 
Unrechts und die Herstellung des 
Rechts gnadentheologisch interpretie­
ren kann, so kommt man nicht an der 
Tatsache vorbei, daß jede solcher 
Aktionen ihrerseits mit einem Min­
destmaß an Unrecht verbunden ist. Der 
Versuch, den Widerspruch auf der 
Ebene des Rechts allein zu lösen, ver­
längert nur die Argumentationsschrit­
te. Und eine Lösung? Kann es diese 
überhaupt geben? 

5. Die Infragestellung der 
Menschenrechte 

Die im theologischen Bereich durch die 
Befreiungstheologien aller Art vorhan­
dene Problematisierung der Menschen­
rechtsproblematik findet auch, wenn­
gleich auf eine andere Art und Weise, 
im gesamt-gesellschaftlichen Bereich 
statt. Oberflächlich gesehen rückt diese 
Diskussion nur die "vor-philosophi­
schen" Voraussetzungen der Beschaf­
fenheit unserer Welt ins Zentrum; sie 
bleibt realistisch und minimalisiert 
deswegen die Erwartungshaltung, die 
mit der emphatischen Rhetorik der 
Menschenrechte verbunden ist; der 
faktische Zustand unserer Weltgesell­
schaft und die strukturellen Verflech­
tungen verhindern eine automatische 
Verwandlung der Philosophie der 
Menschenrechte zu einer säkularen 
Form einer neuen Heilslehre. 
Weil sie das nicht leisten kann, was sie 
verspricht, pervertiert die Philosophie 
der Menschenrechte unsere politische 
Kultur. Der Universalismus der Men­
schenrechte erweist sich als moralische 
Falle. Paradigmatisch sei das Urteil 
von Hans Magnus Enzensberger (Aus­
sichten auf den Bürgerkrieg, Frankfurt 
a. M. 1993,74) in Erinnerung gerufen: 
"Die Idee der Menschenrechte erlegt 
jedermann eine Verpflichtung auf, die 
prinzipiell grenzenlos ist. Darin zeigt 
sich ihr theologischer Kern, der alle 
Säkularisierung überstanden hat. Jeder 
soll für alle verantwortlich sein. In die­
sem Verlangen ist eine Pflicht enthal­
ten, Gott ähnlich zu werden; denn es 
setzt Allgegenwart, ja Allmacht vor­
aus." 
Das Bewußtsein, das alle Lebensbe­
reiche strukturierte und den Anspruch 
und das Rechthaben ins Zentrum rück­
te, verwandelt sich in ein Bewußtsein 
der universalen Pflicht, welches nur 
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och das Gefühl der Überforderung keitsbedingung des Menschenrechts-
muıt sich bringt; hat das eine scheinbar engagements!
die Logik der na: unmöglich g_ Ich habe aber die innentheologische
mac. O macht das andere die Logik rage Kaum stehen lassen, ob damit
der Politik zunichte Soll deswegen das gnadentheologische Potential be-
Abschied VO  5 ihnen SCHOMUNEN WeTr- reıits eingelöst ist. Stimmt dem Z
den? Was ist dann aber der Preıis, den und viele sogenannte Progressive WUTF-
LIN1SCeIE Welt zahlen wird? den hier zustimmen, SO gera (
Die ertretier der sogenannten „Neuen unwillkürlich die efahr, Gott

hiffre diesen viele zweifel-Rechten“ sprechen ber den Preis un-
verblümt offen: uch S1e rufen die en kulturellen OTTSC de-
eologischen urzeln Erinnerung klarieren. Die zweıte rage, die sich
und schlagen eiıne adikale mkehr [(1U11 aufdrängt, kommt VO!  - außen, und

S1e verstärkt die erste: ute sich da cdieVOT. Anstatt der ‚jüdisch-christlichen
Vorurteile  44 ber 1€e „gleiche Würde Theologie 5  e allzu viel zu? Kann S1e
VO:  z Menschen“ soll sich Europa den -  e aus ihrer Tradition lernen, da{fs
heidnischen „Wertesystemen“ orlıentie- jeder Versuch, „Gott als Vorteil aller
1E  S Der Erweis des Starken als des Menschen“ enken, gerade aNnseC-
Wahren soll S entrum der kulturpo- sichts des gegebenen Unheils
litischen Vısıon rücken: se1l das, scheitern mufs? Man kann die 1Derale
W as sich die Lage versetz(tT, EX1-
stheren und fortzudauern Was verdie-

Schwierigkeit eines Enzensberger theo-
ogis radikalisieren und darauf hin-

LIEN würde se1n, das WIFr! auch sein! weisen, da{s nicht einmal Ott den
Anspruch einlösen onnte
Man braucht da 1IUTr die zahllosenNimmt D  ALl die ständig gegebene Fas-

zinatiıon ‚u, die aus einem moderni- biblischen Sackgassen en,
sierten und technologisch verstärkten denen abgelesen werden kann, da{fs

auch die gÖöttliche uwendung keines-Soziobiologismus tagtäglichn-
echt VerTr-kommt, WIFT realistischerweise WEeBS widerspruchsfrei

erwarten mussen, da{fs das Bedürfnis schafft Indem S1e ecCc. verschafft,
ach einem normatıvenen ring S1e auch Unrecht hervor: Der

Gott Jakobs kann schwerlich als GottuUunNnseTer Staatsphilosophien zunehmen
wird Der Preıs, den WITL zahlen, ist also Esaus gedacht werden, jener der Saraı
die Auflösung eines Oormatıven Men- aum als e1n Gott der agar, jener der
schenbegriffes zugunsten der WI1IEe auch Israeliten schwerlich als einer der
immer 1ieu efinierenden „Mac' Agypter. Moralisierende Ösung dieser
der Tatsachen“. diesem Hinter- Schwierigkeit durch die Anklage der

wird die Notwendigkeit der biblischen Kulturen Öst die Schwierig-
theologischen Problematisierung des keit keineswegs, vielmehr verschleiert
enschenrechtsbegriffes für die christ- S1e das rundproblem.
en Kirchen VOoOoNn immer größerer Man braucht LUr den iıchen Realıis-
T1Sanz: elche Bedeutung hat also INUus eınes Augustinus „De diversis
na für die Menschenrechte? kine quaestionibus ad implicianum“”
Antwort habe ich bereits gegeben Erinnerung rufen. eINne Beschrei-
Gnadentheologie als Möglichkeitsbe- bung der „ANLaS: damnata” läfst sich
ingung der Menschenrechtsphiloso- durchaus als eiıne Beschreibung der
phie, Gnadener  o als 0g  - rfahrbaren Wirklichkei:; inter-
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noch das Gefühl der Überforderung 
mit sich bringt; hat das eine scheinbar 
die Logik der Gnade unmöglich ge­
macht, so macht das andere die Logik 
der Politik zunichte. Soll deswegen 
Abschied von ihnen genommen wer­
den? Was ist dann aber der Preis, den 
unsere Welt zahlen wird? 
Die Vertreter der sogenannten "Neuen 
Rechten" sprechen über den Preis un­
verblümt offen: Auch sie rufen die 
theologischen Wurzeln in Erinnerung 
und schlagen eine radikale Umkehr 
vor. Anstatt der "jüdisch-christlichen 
Vorurteile" über die "gleiche Würde 
von Menschen" soll sich Europa an den 
heidnischen "Wertesystemen" orientie­
ren. Der Erweis des Starken als des 
Wahren soll ins Zentrum der kulturpo­
litischen Vision rücken: Wahr sei das, 
was sich in die Lage versetzt, zu exi­
stieren und fortzudauern. Was verdie­
nen würde zu sein, das wird auch sein! 

Nimmt man die ständig gegebene Fas­
zination hinzu, die aus einem moderni­
sierten und technologisch verstärkten 
Soziobiologismus tagtäglich entgegen­
kommt, so wird man realistischerweise 
erwarten müssen, daß das Bedürfnis 
nach einem neuen normativen Rahmen 
unserer Staatsphilosophien zunehmen 
wird. Der Preis, den wir zahlen, ist also 
die Auflösung eines normativen Men­
schenbegriffes zugunsten der wie auch 
immer neu zu definierenden "Macht 
der Tatsachen". Auf diesem Hinter­
grund wird die Notwendigkeit der 
theologischen Problematisierung des 
Menschenrechtsbegriffes für die christ­
lichen Kirchen von immer größerer 
Brisanz: Welche Bedeutung hat also 
Gnade für die Menschenrechte? Eine 
Antwort habe ich bereits gegeben: 
Gnadentheologie als Möglichkeitsbe­
dingung der Menschenrechtsphiloso­
phie, Gnadenerfahrung als Möglich-

keitsbedingung des Menschenrechts­
engagements! 
Ich habe aber die binnentheologische 
Frage im Raum stehen lassen, ob damit 
das gnadentheologische Potential be­
reits eingelöst ist. Stimmt man dem zu, 
und viele sogenannte Progressive wür­
den hier zustimmen, so gerät man 
unwillkürlich in die Gefahr, Gott zur 
Chiffre für diesen - für viele zweifel­
haften - kulturellen Fortschritt zu de­
klarieren. Die zweite Frage, die sich 
nun aufdrängt, kommt von außen, und 
sie verstärkt die erste: Mutet sich da die 
Theologie nicht allzu viel zu? Kann sie 
nicht aus ihrer Tradition lernen, daß 
jeder Versuch, "Gott als Vorteil aller 
Menschen" zu denken, gerade ange­
sichts des konkret gegebenen Unheils 
scheitern muß? Man kann die liberale 
Schwierigkeit eines Enzensberger theo­
logisch radikalisieren und darauf hin­
weisen, daß nicht einmal Gott den 
Anspruch einlösen könnte. 
Man braucht da nur an die zahllosen 
biblischen Sackgassen zu denken, an 
denen abgelesen werden kann, daß 
auch die göttliche Zuwendung keines­
wegs widerspruchsfrei Recht ver­
schafft. Indem sie Recht verschafft, 
bringt sie auch Unrecht hervor: Der 
Gott Jakobs kann schwerlich als Gott 
Esaus gedacht werden, jener der Sarai 
kaum als ein Gott der Hagar, jener der 
Israeliten schwerlich als einer der 
Ägypter. Moralisierende Lösung dieser 
Schwierigkeit durch die Anklage der 
biblischen Kulturen löst die Schwierig­
keit keineswegs, vielmehr verschleiert 
sie das Grundproblem. 
Man braucht nur den ehrlichen Realis­
mus eines Augustinus in "De diversis 
quaestionibus ad Simplicianum" (397) 
in Erinnerung zu rufen. Seine Beschrei­
bung der "massa damnata" läßt sich 
durchaus als eine Beschreibung der 
konkret erfahrbaren Wirklichkeit inter-
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pretieren (man mufs stückweise die hundertelang behandelte aDstrakte Art
sexualneurotisierende ixierung der und Weise auf, i1allı besten-

falls be ehrlichen Realismus. br ister hinter S1| lassen, cdann WIT!
den Aussagen einer sich der keineswegs moralisch zZu diffamieren:

Sünde geradezu wälzenden Masse kın ormulierter gnadentheologi-
scher Realismus kann ıs VOT derkonkrete Aussagekraft abgewinnen

können: die Fernsehnachrichten stellen apokalyptischen Verzweiflung 3  an Zu-
die beste UÜlustration dafür dar) Und stand Pr gegenwärtigen Welt be-
die augustinische Logik gesi  ts wahren.
der aktischen Ungerechtigkeit läft Die gnadentheologische Logik der
Gott, der deswegen auch kaum des en Botschaft aber den
Unrechts bezichtigt werden kann, seine augustinischen Realismus rage
rettende nade, seinene einem
kleinen Teil der Menschheit zukom-

stellen. hier jedoch darf der Preis dafür
S  er mehr tabuisiert werden. Wirft

men, der andere bleibt aber der [1 die rage dem bibli-
Masse des und kann sich beim schen Nerv gemä soteriologisch auf,
besten en S tten. Die eret- kommt Z.U keinem klaren be-

sollen froh sSeıin ber ihre Rettung; grifflichen System. Dafür entdec
auf die Verdammten niederblickend die ama der na ZEeuU: Die
wI1lssen sS1e auch, da{fs S1e gnadenhalber na verstärkt S die vorhande-
gerettet worden sind Schaut sich e1 Differenzen des eıls, sondern
mıt dieser eschatologischen Brille des ansformiert diese: durch das Engage-
Augustinus die Menschenrechtspolitik ment und durch den Preis des tellver-
der Gegenwart d wird 1an Pa- etenden Erleidens Diese Dramatık
allelen entdecken Bel einer eoreti- mMU: nacherzähl: werden durch den
schen Voraussetzung der Universalıität Rückgriff auf die biblische Geschichte,
kommt die aktische Realisierun den die sich analog ZUuUm en des
einzelnen gnadenhalber Was modernen Menschen als eologis

kodiertes echts- und en-Augustinus als Logik der na präa-
sentiert, ist :aktisch eiıne ehrliche Resi- ken rekonstruieren äßt UÜber weıte
gnation VOT der (1 Gottes Strecken ist der Glaube der Mentalıität
Gere  tigkeit und Nna: mussen sich VO  } „ UNSEC.: der unNnser Vorteil
mıiıt den Grenzen des abfinden. sel, auf dessen Heilsgüter WIr geradezu
Gott kann nıicht als Vorteil aller gedacht einen pruc. aben, verpflichtet. Es
werden. Dafß alvın muıt sSeiner räde- ıst damit das Jenes ags g_
stinationsproblematik die augustin1- meınt, dem der Glaube Gott
sche Not ZUrFrC Tugend erklärt, sSCe1 LLUFT gedeihen kann: das der positi-

anı erwähnt. Ven Lebenserfahrungen, des SEeIDSTVer-
Standlıc. gelebten Lebens, mıt all dem,
Was Zum en gehö miteinander

Gnadentheologische e  NnNZ miteinander inken, mıteinan-
der Menschenrechte der schlafen, das Klima des Lebens

und des aubens ohne den erhobenen
Wirft 11 die rage ach der uord- Zeigefinger.
NUN: von echt und na: angesichts Wie e1in ontrapunkt, und keineswegs
des erfahrbaren Unheils auf abgehoben, WITN dieses en VO  5
diese Von der Gnadentheologie jahr- prophetischen Ex1istenzen begleitet, die
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pretieren (man muß nur stückweise die 
sexualneurotisierende Fixierung der 
Bilder hinter sich lassen, dann wird 
man den Aussagen einer sich in der 
Sünde geradezu wälzenden Masse 
konkrete Aussagekraft abgewinnen 
können: die Fernsehnachrichten stellen 
die beste Illustration dafür dar). Und 
die augustinische Logik: Angesichts 
der faktischen Ungerechtigkeit läßt 
Gott, der deswegen auch kaum des 
Unrechts bezichtigt werden kann, seine 
rettende Gnade, seinen Vorteil, einem 
kleinen Teil der Menschheit zukom­
men, der andere bleibt aber in der 
Masse des Unheils und kann sich beim 
besten Willen nicht retten. Die Geret­
teten sollen froh sein über ihre Rettung; 
auf die Verdammten niederblickend 
wissen sie auch, daß sie gnadenhalber 
gerettet worden sind. Schaut man sich 
mit dieser eschatologischen Brille des 
Augustinus die Menschenrechtspolitik 
der Gegenwart an, so wird man Pa­
rallelen entdecken: Bei einer theoreti­
schen Voraussetzung der Universalität 
kommt die faktische Realisierung den 
einzelnen - gnadenhalber - zu. Was 
Augustinus als Logik der Gnade prä­
sentiert, ist faktisch eine ehrliche Resi­
gnation vor der Wirklichkeit. Gottes 
Gerechtigkeit und Gnade müssen sich 
mit den Grenzen des Unheils abfinden. 
Gott kann nicht als Vorteil aller gedacht 
werden. Daß Calvin mit seiner Präde­
stinationsproblematik die augustini­
sche Not zur Tugend erklärt, sei nur 
am Rande erwähnt. 

6. Gnadentheologische Rettung 
der Menschenrechte 

Wirft man die Frage nach der Zuord­
nung von Recht und Gnade angesichts 
des konkret erfahrbaren Unheils auf 
diese von der Gnadentheologie jahr-

hundertelang behandelte abstrakte Art 
und Weise auf, so landet man besten­
falls beim ehrlichen Realismus. Er ist 
keineswegs moralisch zu diffamieren: 
Ein so formulierter gnadentheologi­
scher Realismus kann uns vor der 
apokalyptischen Verzweiflung am Zu­
stand unserer gegenwärtigen Welt be­
wahren. 
Die gnadentheologische Logik der 
biblischen Botschaft vermag aber den 
augustinischen Realismus in Frage zu 
stellen: hier jedoch darf der Preis dafür 
nicht mehr tabuisiert werden. Wirft 
man die Frage konkret - dem bibli­
schen Nerv gemäß soteriologisch - auf, 
so kommt man zu keinem klaren be­
grifflichen System. Dafür entdeckt man 
die Dramatik der Gnade neu: Die 
Gnade verstärkt nicht die vorhande­
nen Differenzen des Unheils, sondern 
transformiert diese: durch das Engage­
ment und durch den Preis des stellver­
tretenden Erleidens. Diese Dramatik 
müßte nacherzählt werden durch den 
Rückgriff auf die biblische Geschichte, 
die sich analog zum Denken des 
modemen Menschen als theologisch 
kodiertes Rechts- und Anspruchsden­
ken rekonstruieren läßt. Uber weite 
Strecken ist der Glaube der Mentalität 
von "unserem Gott", der unser Vorteil 
sei, auf dessen Heilsgüter wir geradezu 
einen Anspruch haben, verpflichtet. Es 
ist damit das Klima jenes Alltags ge­
meint, in dem der Glaube an Gott 
gedeihen kann: das Klima der positi­
ven Lebenserfahrungen, des selbstver­
ständlich gelebten Lebens, mit all dem, 
was zum Leben gehört: miteinander 
essen, miteinander trinken, miteinan­
der schlafen, das Klima des Lebens 
und des Glaubens ohne den erhobenen 
Zeigefinger. 
Wie ein Kontrapunkt, und keineswegs 
abgehoben, wird dieses Denken von 
prophetischen Existenzen begleitet, die 
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Schritt für chri die „begnadet auch allerdings weder VO echt noch VO

aus Gott ebende Existenz“ LIEU defi- Anspruch auf „Proexistenz“ geredet
meren. Der Höhepunkt dieser Gnaden- werden, verwandelt doch eine solche
Jogik ist bei Deuterojesaja (und seInNem Redeweise na Pflicht
Universalismus) und eım ekenn  15 Ist damit auch die moderne rage

Jesus finden. beantwortet, ob das Engagement Z.UX
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Schritt für Schritt die "begnadet - auch 
aus Gott lebende - Existenz" neu defi­
nieren. Der Höhepunkt dieser Gnaden­
logik ist bei Deuterojesaja (und seinem 
Universalismus) und beim Bekenntnis 
zu Jesus zu finden. 
"Ecce homo" gilt hier jeweils der ge­
knechteten - ihrer elementarsten Rech­
te beraubten - Existenz. Und er ist vor 
allem deswegen der Mensch, weil er in 
seiner entwürdigten und rechtlosen 
Existenz die Würde der anderen retten, 
ihnen also auf eine neue Weise zum 
Recht verhelfen kann. "Gott als Vorteil 
aller Menschen" kann angesichts des 
konkreten Unheils letzten Endes nicht 
losgelöst gesehen werden von der die­
ses Unheil erleidenden Proexistenz. 
Und Gott selber wird zum Inbegriff 
dieser Proexistenz in Jesus Christus. 
Dieser konnte aber so und nicht anders 
leben, weil seine Existenz der Inbegriff 
der göttlichen Zuwendung war. 
Wenn Gott nur über den Umweg der 
Proexistenz zum Vorteil aller wird, so 
kann der Mensch (und zwar ein jeder) 
es auch nur auf diesem letztlich gött­
lichen - sprich gnadentheologischen -
Wege tun. Der theologische Kern der 
Menschenrechtsproblematik liegt dem­
nach nicht im Gedanken der göttlichen 
Allmacht und der Allgegenwart; es ist 
das ihm zugrunde liegende Menschen­
bild, das die theologische Herkunft 
offenbart: die Fähigkeit und die Bereit­
schaft des Menschen zur Proexistenz. 
Eine solche Fähigkeit kann niemals ab­
strakt gedacht werden, sie ist immer 
schon das Ergebnis der ihr vorauslie­
genden Erfahrung. Deswegen findet 
die Artikulation der Bedeutung der 
Proexistenz J esu Christi für den Men­
schen primär nicht im ethischen Kon­
text statt, sondern im sakramentstheo­
logischen: im Zusammenhang mit der 
Taufe und dem gemeinsamen Priester­
tum aller Gläubigen. Schon hier kann 

allerdings weder vom Recht noch vom 
Anspruch auf "Proexistenz" geredet 
werden, verwandelt doch eine solche 
Redeweise Gnade zur Pflicht. 
Ist nun damit auch die modeme Frage 
beantwortet, ob das Engagement zur 
Herstellung des Rechtes und die Erfah­
rung der Gnade auswechselbar sind? 
Anstatt einer systematischen Antwort 
möchte ich zum Schluß eine litera­
rische geben. Es ist einer der vielen 
literarischen Versuche, die Logik der 
Gnade nicht im Gegensatz zur Logik 
des Rechtes darzustellen. Es handelt 
sich dabei um den Roman "Billy Budd" 
von Herman Melville. Die Handlung 
spielt auf einem Schiff und zeigt eine 
Schicksalsgemeinschaft inmitten des 
Chaos der Naturkräfte. Die Rahmen­
handlung spricht vom Krieg zwischen 
den Nationen; die eigentliche Ge­
schichte erzählt die Konflikte zwischen 
den Menschen. Die Unentrinnbarkeit 
der Lebenssituation auf dem Schiff ver­
schärft die Bedingungen des menschli­
chen Zusammenlebens. Die Menschen 
können einander nicht entkommen -
das Schiff als Spiegelbild unseres Le­
bens! 
Billy Budd gerät auf dieses Schiff, wie 
ein Mensch auf die Welt kommt, näm­
lich ohne die Möglichkeit, Nein zu 
sagen; und er wird dort mit der Zwei­
deutigkeit des Zusammenlebens kon­
frontiert. Als der Inbegriff des Hasses 
und der Zerstörungswut wird der Waf­
fenmeister J ohn Claggart gezeichnet. 
Er sorgt für den Unfrieden: das Böse 
nimmt seinen Lauf. Billy Budd verhilft 
dem Recht zum Recht: er tritt dem 
Bösen entgegen, setzt sich dadurch 
aber selber ins Unrecht, weil er nicht 
anders kann als Claggart erschlagen. 
Das Urteil des Kapitäns über Billy lau­
tet: "Claggart wurde von einem Engel 
Gottes erschlagen! Und doch muß der 
Engel hängen!" Melville zeigt die Tra-
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gÖödie des institutionalisierten Rechtes, Möglichkeit der Rechte wahrgenom-
men und erfahren werden. amıt dieund zeigt auch deren Ösung. Und

diese ist der Gnadentheologie enimmnom- Ebene des schen, der c  S  c primär
INe':  - Bei der erkündigung des Odes- die enschenrechte gehen soll,
urteils vergibt Billy dem Kapıtän; und s  en der ragik verpflichtet bleibt der

sich die nıicht verantwortbareer stirbt auch mıiıt dem „Gott
schütze den Kapıtän!“” der erge- Troteske verwandelt, mu(dfßs sS1e ständig
bung durch den der Herstellung gnadentheologisc transformiert WEeT-
eines Rechtsraumes schuldig geworde- den! Letztlich kann der gordische Kno-
nen Bill kannna als gung der ten LIUT auf diese Weise gelöst werden.
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gödie des institutionalisierten Rechtes, 
und er zeigt auch deren Lösung. Und 
diese ist der Gnadentheologie entnom­
men. Bei der Verkündigung des Todes­
urteils vergibt Billy dem Kapitän; und 
er stirbt auch mit dem Gebet: "Gott 
schütze den Kapitän!" In der Verge­
bung durch den in der Herstellung 
eines Rechtsraumes schuldig geworde­
nen Bill kann Gnade als Bedingung der 

Möglichkeit der Rechte wahrgenom­
men und erfahren werden. Damit die 
Ebene des Politischen, in der es primär 
um die Menschenrechte gehen soll, 
nicht der Tragik verpflichtet bleibt oder 
sich in die nicht zu verantwortbare 
Groteske verwandelt, muß sie ständig 
gnadentheologisch transformiert wer­
den! Letztlich kann der gordische Kno­
ten nur auf diese Weise gelöst werden. 


